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Verordnung des Landrstsamtes Würzburg über den ge-
schützten Landschaftsbestandteil,,Gü0graben" in der Ge-
markung Rottendorf, Gemeinde Rottendorf,
vom lE.0l .  19tE

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4,
Art. 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 ,\bs. 2
Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes - BayNatSchG
- erläßt das Landratsamt Würzburg folgende mit Schrei-
ben der Regierung von Unterfranken vom 29. 12. 1987,
Nr. 820-8632.00-5/86, genehmigXe Verordnung:

$ l
Schutzgegenstand

(l) Der in der Gemeinde Rottendorf auf den Fl.-Nrn. 580
(Teilfläche), 583 (Teilfläche), 584, 585, 591 (Teilfläche)
und 658 (Teilfläche) gelegene Geländeeinschnitt wird
als Landschaftsbestandteil geschützt.

(2) Der geschützte landschaftsbestandteil hat eine Größe
von ca. 1,25 ha und erhält die Bezeichnung
,,Güßgraben"

/1) Die Grenzen des geschützten landschaftsbestandteiles
-. ergeben sich aus den Schutzgebietskarten M l:25.000

und M | : 2.5A0, die Bestandteil dieser Verordnung
sind.
Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Karte
M I : 2.500.

$ 2
Schutzzweck

Zweck des geschützten landschaftsbestandteiles ist es, den
Geländeeinschnitt im Interesse des Naturhaushaltes, ins-
besondere wegen der Tier- und Pflanzenwelt, sowie zur
Belebung des l-andschaftsbildes zu erhalten.
Die Vegetation des teilweise wasserführenden Grabens ist
ein wichtiger Brut- und kbensraum für heimische Vogel-
arten. Die vorhandene, reichhaltige Baum- und Krautflora
enthält schutzwürdige Pflanzen- und Tierarten.

$ 3
Verbote

/'\ Nach Art.12 Abs. 3 i.V.m. Art. 9 Abs. 4 BayNatSchG
ist es verboten, ohne Genehmigung den geschützten
landschaftsbestandteil zu zerstören oder zu ver-
ändern.
Zuständig für die Erteilung der Genehmigung ist das
I-andratsamt Würzburg als untere Naturschutz-
behörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten,

l.Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen,
Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen oder Boh-
rungen vorzunehmen oder die Bodengestalt in son-
stiger Weise zu verändern,

2.oberirdisch über den zugelassenen Gemeingebrauch
hinaus oder unterirdisch Wasser zu entnehmen.
Quellaustritte, Wasserläufe sowie den Zu- und Ab-
lauf des Wassers oder den Grundwasserstand zu
verändern oder neue Gewässer anzulegen,

3.bauliche Anlagen i.S. der Bayerischen Bauordnung
-BayBO - zu errichten, zu ändern, abzubrechen
oder zu beseitigen, auch wenn dies keiner Bauge-
nehmigung bedarf,

4. lr itungen zu errichten oder zu verlegen,

5. die lrbensbereiche (Biotope) der Tiere und Pflan-
zen zu stören oder nachhaltig zu verändern,

6. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschnei-
den, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugra-
ben, zu entfernen oder sonst zu beschädigen,

7. Pflanzen einzubringen und Tiere auszusetzen,

8. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

9. Aufforstungen oder sonstige Gehölzpflanzungen
vorzunehmen sowie standortfremde Gehölze einzu-
bringen.

10. Bäume mit Horsten oder natürlichen oder künstl i-
chen Bruthöhlen von Vögeln in der 7.eit vom l. Fe-
bruar bis 31. August zu besteigen oder zu fällen,

l l. das Gelände zu verunreinigen sowie Sachen jeder
Art im Gelände zu lagern,

12. Straßen, Wege, Plätze oder Pfade neu anzulegen
oder bestehende zu verändern,

13. außerhalb von Straßen und Wegen mit Kraftfahr-
zeugen zu fahren oder diese abzustellen,

14. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen,

15. zu zelten, zu ltgern oder Feuer zu machen,

16. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwieder-
gabegeräte zu benutzen,

17. zu reiten,

18. eine andere als die nach $ 4 zugelassene wirtschaftl i-
che Nutzung auszuüben.

(3) Unberührt bleiben sonstige Verbote, insbesondere das
Verbot.

l. Tiere mutwillig zu beunruhigen oder zu belästigen
(Art. 16 BayNatSchG),

2. Abfälle entgegen den abfallrechtlichen Vorschriften
zu beseitigen ($ 4 Abfallgesetz - AbfG -),

3. Gewässer zu verunreinigen ($ 324 Strafgesetzbuch
_ srcB _).

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

l die rechtmäßige Ausübung der Jagd und des Jagd-
schutzes

2. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsbestandteiles von der unteren Naturschutzbe-
hörde angeordneten Überwachungs-, Schutz- und Pfle-
gemaßnahmen,

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des tand-
schaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wegemarkie-
rungen, Warntafeln, Ortshinweisen, Sperrzeichen oder
sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Ver-
anlassung des l.andratsamtes Würzburg als untere Na-
turschutzbehörde er fo lgt ,
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unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefahr für trben, Gesund-
heit oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

nach vorheriger Anhörung der unteren Naturschutzbe-
hörde die plenterartige Holznutzung (Entfernung ein-
zelner Stämme unter Erhaltung des Gehölzes),

die Wiesennutzung im bisher üblichen Umfang

die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung im gesetz-
l ich zulässigen Umfang,

die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten an der bestehenden 380 kV-Lritung im Einver-
nehmen mit der unteren Naturschutzbehörde.

$5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschränkungen dieser Verord-
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNatSchG eine
Befreiung erteilt werden, wenn

l. überwiegende Gründe des allgemeinen Wohls die
Befreiung erfordern oder

2. die Befolgung des Verbots zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abwei-
chung mit den öffentl ichen Belangen i.S. des Bay-
NatSchG. insbesondere mit dem Schutzzweck des
geschützten Landschaftsbestandteiles, vereinbar ist
oder

3. die Befolgung des Verbots zu einer nicht gewollten
Beeinträchtigung von Natur und landschaft führen
würde.

(2)Zuständig für die Erteilung der Befreiung ist das l^and-
ratsamt Würzburg als untere Naturschutzbehörde.

$ 6
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art.52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchc kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des

$ 3 Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2)Nach Art.52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach g 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Täge nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, den 18. 01. 1988
[-andratsamt Würzbure
Dr. Schreier, l.andrat
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F lu rkar teH l :2 .500

Verordnung des Landratsamtes Würzburg
vom 18 .01 .1988  über  den  geschü tz ten
Landschaf tsbes tandte i l  "Güßgraben"  in
der Gemarkung Rottendorf ,  Gemeinde
Rottendorf  ,  Landkrei  s Würzburg.

Amtsb I  at t  des Landkre i  ses [ . /ürzburq Nr .
7  vom 18 .O2.1988

NA 757 154 
l-T = schutzgebiet

Die  Kar te  i s t  Bes tand te i l  de r  qenann ten
Verordnunq.

l.lür
LAN

A /  |

.',-/(

Dr .

/t, l

J r g ,  0
qISAMT

n//
L 1 - /  \

: h re i e

DU
RA

I
I

Sc

zb
UK

n t
|^lÜR

tl

h
v ' l
,L

11a

\MT
lr

/ 1
t / ,

r i e r

18 .01 .1988
?ZBURG.

I

/)
L,\-Z 1-*-/

Land ra t

5 6  /



l rj . ,  .A

topographische Karte M 1 :  25.000

Verordnung des  Landra tsamtes  WÜrzburg
vom 18 .01  .1988  über  den  geschü tz ten
Landschaf tsbes tandte i l  "Güßgraben"  in
der Gemarkung Rottendorf ,  Gemeinde
Rot tendor f  ,  Landkre is  Würzburg .

Amtsb la t t  des  Landkre ises  | . /Ürzburg  Nr "
7  vom 18 .O2.1988

NA 757 1 54
I  =  Schu tzgeb ie t

D ie  Kar te  i s t  Bes tandte i l  der  genannten
Verordnung.

Dr .  Schre ie r ,  Landra t
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